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Verordnung zur Ausgestaltung der sonderpädagogischen Förderung 
(Förderverordnung Sonderpädagogik - FöSoVO)

#)  

Vom 2. September 2009 

#) Verkündet im Mittl.bl. BM M-V vom 21. September 2009 S. 
827 

Fundstelle: GVOBl. M-V 2009, S. 562, Mittl.bl. BM M-V 2009, S. 827 

Geltungsbeginn: 2.8.2009, Geltungsende: 31.12.2014

 
 
Aufgrund des § 37 und des § 69 Nummer 10 des Schulgesetzes vom 13. Februar 2006 (GVOBl. M-V S. 41), das zuletzt 
durch das Gesetz vom 16. Februar 2009 (GVOBl. M-V S. 241) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur:
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§ 1

Ziele und Aufgaben pädagogischer Förderung

(1) Fördern ist ein Grundprinzip pädagogischen Handelns und der Ausgangspunkt von Unterricht, Bildung und Erziehung in 
der allgemeinen Schule.

(2) Bevor die allgemeine Schule eine Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs in Erwägung zieht, ist sie 
aufgefordert, alle für den Schüler notwendigen pädagogischen Fördermaßnahmen festzustellen, diese in Förderplänen zu 
dokumentieren und den Erziehungsberechtigten die Möglichkeiten für eine bestmögliche Förderung aufzuzeigen. Die 
vorgeschlagenen Fördermaßnahmen werden mit den Erziehungsberechtigten abgestimmt. Die Förderung und die 
Entwicklung sind nachvollziehbar zu dokumentieren.

§ 2

Ziele und Aufgaben sonderpädagogischer Förderung

(1) Sonderpädagogische Förderung ist eine notwendige Ergänzung der allgemeinen pädagogischen Förderung. Sie soll 
das Recht der behinderten und von Behinderung bedrohten Schüler auf eine ihren persönlichen Möglichkeiten 
entsprechende schulische Bildung und Erziehung verwirklichen. Sonderpädagogische Förderung für Schüler strebt einen 
größtmöglichen Umfang schulischer und beruflicher Eingliederung, gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft in Selbstbestimmung und Mitverantwortung sowie selbstständige Lebensgestaltung an.

(2) Sonderpädagogische Förderung dient der Herstellung und Unterstützung von förderlichen Entwicklungsbedingungen, 
unabhängig vom Förderort. Sonderpädagogische Förderung unterstützt

- Schüler mit vermutetem sonderpädagogischem Förderbedarf präventiv in allgemeinen Schulen, um einem 
individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf entgegenzuwirken

- 
Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht an allgemeinen Schulen

- 
Schüler mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf an einer Förderschule

- 
Lehrer und Erziehungsberechtigte

§ 3

Maßnahmen sonderpädagogischer Förderung

(1) Maßnahmen zur sonderpädagogischen Förderung umfassen:

- Differenzierung im Unterricht
- 

Beratung der Erziehungsberechtigten
- 

Durchführung von Stütz- und Fördermaßnahmen im Rahmen des Einzel-, Gruppen- und Klassenunterrichts
- 

Zusammenarbeit von allgemeinen Schulen, Förderschulen, Schulpsychologen, Jugendamt und weiteren 
Einrichtungen und Diensten

- 
Frühförderung von Kindern mit Körper- oder Sinnesbeeinträchtigungen, die einer besonderen Vorbereitung auf den 
Schulbesuch bedürfen, sofern nicht in Abstimmung mit den Trägern der örtlichen Sozialhilfe andere Leistungsträger 
zuständig sind

- 
Erarbeitung und Fortschreibung individueller Förderpläne

(2) Die sonderpädagogische Diagnostik wird durch Lehrer mit einer Ausbildung für Sonderpädagogik durchgeführt. Die 
Beratung und Förderung kann im Ausnahmefall auch durch sonderpädagogisch qualifizierte Lehrer erfolgen. Darüber 
hinausgehende und notwendige unterrichtsbegleitende Maßnahmen können durch Personal mit sonderpädagogischer 
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Aufgabenstellung (PmsA) und Trägern der überörtlichen Sozialhilfe realisiert werden. Für die erfolgreiche Durchführung 
des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ist ein enges 
Zusammenwirken mit den Schulträgern und den Erziehungsberechtigten sowie die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern 
der einzelnen Schulbereiche und Schularten erforderlich.

§ 4

Sonderpädagogischer Förderbedarf

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die in ihren Entwicklungs-, Lern- und 
Bildungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie, um ihren Lernerfolg zu sichern, im Unterricht zusätzliche 
sonderpädagogische Maßnahmen benötigen.

(2) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist individuell unterschiedlich ausgeprägt und kann in folgenden Schwerpunkten 
vorliegen:

- Lernen
- 

Sprache
- 

Emotionale und soziale Entwicklung
- 

Geistige Entwicklung
- 

Körperliche und motorische Entwicklung
- 

Hören
- 

Sehen
- 

Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler

Die Festlegung von Förderschwerpunkten bildet die Grundlage für die Entwicklung einer sonderpädagogischen 
Förderplanung und dient dem Einsatz von Lehrern mit speziellen sonderpädagogischen Kompetenzen.

§ 5

Antrag und Feststellung

(1) Wird bei einem Schüler sonderpädagogischer Förderbedarf vermutet, können die Erziehungsberechtigten oder die 
Schule mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten einen Antrag zur Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs an die zuständige Schulbehörde stellen. Die Beantragung durch die Erziehungsberechtigten kann formlos 
erfolgen. Die Schulen verwenden dafür entsprechende Vordrucke (Anlagen 1 und 2a). Die datenschutzrechtliche 
Aufklärung der Erziehungsberechtigten ist auf der Grundlage der Anlage 2b durchzuführen.

(2) Im Vorfeld der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ist von der zuständigen Schule im Schulbericht 
darzustellen, welche Fördermaßnahmen bisher ergriffen wurden oder, bei Prüfung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs vor Beginn der Schulpflicht, welche Fördermaßnahmen in Betracht kommen, um dem Auftrag der 
allgemeinen Schule nach § 34 Absatz 3 SchulG M-V zu entsprechen (Anlage 3).

(3) Die zuständige Schulbehörde veranlasst die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Sie kann einen 
Förderausschuss berufen und den Vorsitzenden dieses Ausschusses bestimmen. Der Förderausschuss ist im Falle seiner 
Berufung für die Bearbeitung von Anträgen zuständig und koordiniert die Maßnahmen zur Prävention, Diagnostik, Beratung 
und Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf innerhalb einer Region. Auf der Grundlage eines 
interdisziplinär erstellten sonderpädagogischen Gutachtens und der Empfehlung des Förderausschusses erfolgt eine 
abschließende Empfehlung durch den zuständigen Schulrat. Gutachten außerschulischer Diagnostik- und 
Beratungszentren, z. B. sozialpädagogische, fachmedizinische und psychologische Gutachten, erfahren dabei eine 
angemessene Berücksichtigung.

(4) Dem Förderausschuss gehören in der Regel folgende Mitglieder an:
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- der zuständige Schulrat
- 

der Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer der für eine Einschulung zuständigen Grundschule bei 
Einleitung des Feststellungsverfahrens vor Beginn der Schulpflicht

- 
der Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer der allgemeinen Schule im Falle des Feststellungsverfahrens 
bei schulpflichtigen Kindern

- 
der Schulleiter oder ein von ihm beauftragter Lehrer der jeweils zuständigen Förderschule

- 
der zuständige Schulpsychologe

- 
der zuständige Schularzt

Im Einzelfall sind folgende Personen zu beteiligen:

- die Erziehungsberechtigten des Kindes
- 

der von der zuständigen Schulbehörde zur Erstellung des Gutachtens beauftragte Lehrer mit einer Ausbildung für 
Sonderpädagogik

- 
der Koordinator des Sonderpädagogischen Förderzentrums

- 
ein Vertreter des Schulträgers

- 
der Leiter des Jugendamtes oder eine von ihm beauftragte Person

- 
der Leiter des Sozialamtes oder eine von ihm beauftragte Person

(5) Zur Vorbereitung der Feststellung veranlasst die zuständige Schulbehörde die Erstellung eines sonderpädagogischen 
Gutachtens. Mit Hilfe diagnostischer Verfahren wird der sonderpädagogische Förderbedarf vorrangig in einer allgemeinen 
Schule prozessbegleitend festgestellt. Darüber hinaus sind sowohl die Diagnostik im Rahmen eines einwöchigen 
Feststellungsverfahrens bei laufendem Schulbetrieb als auch eine in der Regel bis zu sechswöchige Diagnostik in einer 
Förderschule möglich.

(6) Die Erziehungsberechtigten haben Anspruch auf umfassende Beratung, insbesondere in der Zeit vor der Antragstellung 
sowie während des diagnostischen Verfahrens. Die Beratung erfolgt in der Regel durch den zur Gutachtenerstellung 
beauftragten Lehrer. Dabei werden die Erziehungsberechtigten über die auftretenden Probleme, die bisherigen 
Fördermaßnahmen sowie die Ergebnisse der sonderpädagogischen Diagnostik und die verschiedenen Möglichkeiten 
pädagogischer Hilfen informiert.

(7) Bei der Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sind die Fragestellungen auf die notwendigen individuellen 
Fördermaßnahmen gerichtet. Im Ergebnis der Diagnostik wird ein sonderpädagogisches Gutachten erstellt, in dem 
Maßnahmen der Förderung und deren Umsetzung im Unterricht vorgeschlagen werden. Das Gutachten ist den 
Erziehungsberechtigten umfassend zu erläutern und ihnen auf Wunsch in einer Ausfertigung auszuhändigen. Das 
Gutachten ist durch den diagnostizierenden Lehrer zu unterzeichnen.

(8) Auf der Grundlage des Gutachtens erfolgt durch den Förderausschuss die Feststellung des sonderpädagogischen 
Förderbedarfs mit einer Empfehlung über den Förderort (Anlage 4). Unter Berücksichtigung der Empfehlung des 
Förderausschusses bestätigt die zuständige Schulbehörde den sonderpädagogischen Förderbedarf und empfiehlt den 
Erziehungsberechtigten einen Förderort (Anlage 5).

(9) Die Erziehungsberechtigten entscheiden über den Förderort. Die Entscheidung ist zu dokumentieren (Anlage 6). Die 
zuständige Schulbehörde hat zunächst kein eigenes Entscheidungsrecht hinsichtlich des Förderortes. Wenn das Kind an 
der allgemeinen Schule nicht angemessen gefördert werden kann, ist die zuständige Schulbehörde verpflichtet, die 
Erziehungsberechtigten eingehend zu beraten. Halten die Erziehungsberechtigten auch nach der Beratung an ihrer 
Entscheidung fest, wird das Verfahren durch eine Entscheidung der zuständigen Schulbehörde, die auch den Förderort 
umfasst, abgeschlossen (Anlage 7).
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(10) Ist von der Entscheidung über die Zuweisung eines Schülers zu einer Förderschule die örtliche Zuständigkeit mehrerer 
Schulbehörden betroffen, entscheidet die für den Wohnort des Schülers zuständige Schulbehörde einvernehmlich mit dem 
betroffenen Schulträger über den Förderort. Dabei sind die bedarfsgerechte Förderung sowie ein möglichst kurzer 
Schulweg für das Kind zu berücksichtigen.

(11) Eine Neustrukturierung des in den Absätzen 1 bis 10 beschriebenen Verfahrens zur sonderpädagogischen Diagnostik 
und Beratung ist in Vorbereitung. Die Ausführungsbestimmungen und deren Umsetzung werden durch eine gesonderte 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur geregelt.

§ 6

Orte und Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung

(1) Sonderpädagogische Förderung ist Aufgabe aller Schulen und bezieht alle Schulbereiche und Schularten ein. 
Sonderpädagogischer Förderbedarf kann an einer allgemein bildenden Schule, so auch an einer Förderschule oder einer 
beruflichen Schule erfüllt werden.

(2) Vorrangiges Ziel ist es, dem individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf eines Schülers zu entsprechen. Dabei ist 
als Förderort vorrangig die zuständige allgemeine Schule zu empfehlen.

(3) Die sonderpädagogische Förderung kann durch folgende Organisationsformen realisiert werden:

- im Gemeinsamen Unterricht
- 

in Förderschulen
- 

im Rahmen sonderpädagogischer Förderzentren

§ 7

Förderplanung und Schülerakte

(1) Die Lernentwicklung ist für jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf als individueller Förderplan 
anzulegen und halbjährlich festzuhalten. Die Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs, die Festlegung der 
Fördermaßnahmen und das unterrichtliche und erzieherische Handeln stehen in einer Wechselwirkung. 
Fördermaßnahmen sind immer prozessorientiert. Ihre Ergebnisse und ihre Fortschreibungen bestimmen die Auswahl von 
Lernangeboten sowie die Planung und Durchführung von differenzierendem und individualisierendem Unterricht (Anlage 8).

(2) Bei der individuellen Förderplanung werden unter Berücksichtigung der Lernausgangslage eines Schülers die 
notwendigen und realisierbaren Unterstützungen und Fördermaßnahmen dargestellt, Entwicklungsschritte dokumentiert 
und fortgeschrieben. Die Förderplanung ist Bestandteil der Schülerakte. Das Erstellen der Förderplanung in Verantwortung 
des Klassenleiters ist gemeinsame Aufgabe aller beteiligten Lehrer, an der auch die Erziehungsberechtigten und die 
Schüler mitwirken.

(3) Nach der Anlage 1, Abschnitt C, VI der Schuldatenschutzverordnung sind Daten im Hinblick auf die 
sonderpädagogische Förderung eines Schülers von der automatisierten Verarbeitung ausgeschlossen. Alle 
diesbezüglichen Daten werden daher in einer separaten Schülerakte geführt, die alle schulischen Unterlagen über die 
Förderung enthält. Diese Schülerakte wird bei einem Wechsel der Schule der Schulleitung der dann zu besuchenden 
Schule übergeben. Die Erziehungsberechtigten werden hierüber informiert.

Teil 2

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und 
ohne sonderpädagogischen Förderbedarf

§ 8

Ziele und Maßnahmen

(1) Klassen an allgemeinen Schulen, in denen Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf gemeinsam 
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unterrichtet werden, sind Klassen mit gemeinsamem Unterricht. Gemeinsamer Unterricht soll Kindern und Jugendlichen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf ermöglichen, die wohnortnahe allgemeine Schule zu besuchen. Eine zwingende 
Notwendigkeit ist dabei die enge Kooperation von allgemeiner Schule und Förderschule.

(2) Unter der Berücksichtigung des Umfangs und der Art des im Einzelfall notwendigen sonderpädagogischen 
Förderbedarfs können folgende Maßnahmen im gemeinsamen Unterricht verwirklicht werden:

- Fördermaßnahmen der allgemein bildenden Schule
- 

Beratung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, deren Erziehungsberechtigten und Lehrern
- 

Gewährung eines Nachteilsausgleiches (Anlage 9)
- 

Mitarbeit von Personal mit sonderpädagogischer Aufgabenstellung
- 

Mitarbeit von Lehrern eines sonderpädagogischen Förderzentrums oder einer Förderschule im Unterricht der 
allgemeinen Schule, die sich nach Art und Umfang des jeweiligen sonderpädagogischen Förderbedarfs richtet

§ 9

Organisation und Gestaltung

(1) Gemeinsamer Unterricht kann in allen Schulbereichen und Schulformen realisiert werden. Art und Umfang sind 
abhängig sowohl von den Lernvoraussetzungen eines Schülers als auch von den schulischen Bedingungen.

(2) Je nach Art und Umfang des festgestellten sonderpädagogischen Förderbedarfs wird der Schüler entweder zielgleich 
nach den für die allgemeine oder berufliche Schule geltenden Rahmenplänen oder zieldifferent nach den Rahmenplänen 
für die Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen oder geistige Entwicklung unterrichtet.

(3) Bei der Planung und Realisierung des gemeinsamen Unterrichts mit gleicher Zielsetzung müssen die Unterrichtsinhalte 
unter sonderpädagogischem Aspekt so aufbereitet werden, dass es dem Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
möglich ist, Lernziele der jeweiligen Unterrichtseinheit und den angestrebten Abschluss zu erreichen.

(4) Der gemeinsame zieldifferente Unterricht für Schüler mit den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung 
erfordert bei der Planung ebenfalls die Berücksichtigung der Möglichkeiten der Schüler mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf, damit diese am gleichen Unterrichtsgegenstand individuelle Lernziele erarbeiten können. Die Schüler 
müssen nicht die gleichen Lernziele erreichen wie die übrigen Schüler der Klasse. Im Vordergrund des Unterrichts stehen 
die gemeinsamen Lernerfahrungen am gleichen Unterrichtsgegenstand, jedoch mit unterschiedlichen Lernergebnissen.

(5) Geeignete Unterrichtsformen sind insbesondere:

- das Projektlernen
- 

die Binnendifferenzierung
- 

die Tages- sowie Wochenplanarbeit
- 

die Freiarbeit
- 

die berufsvorbereitende Lernwerkstattarbeit

Für die Umsetzung der Ziele im Unterricht kann ein zusätzlicher Lehrer eingesetzt werden. Dieser Einsatz ist nicht auf die 
alleinige Unterstützung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern auch auf die Unterstützung der 
Schüler der gesamten Lerngruppe ausgerichtet.

(6) Sofern es erforderlich ist, können die Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf Zeit in einer Kleingruppe 
oder einzeln gefördert werden, um ihre Teilnahme am gemeinsamen Unterricht in der gesamten Lerngruppe zu 
ermöglichen. Maßnahmen auf Zeit können sein:

- psychomotorische Förderung
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- 
Lernstrategie-, Motivations-, Verhaltenstraining

- 
sprachheilpädagogische Maßnahmen

- 
Hörerziehung

- 
Sehrest- und Mobilitätstraining

- 
Gewöhnung an apparative Hilfen

- 
sonstige zur Erfüllung der Zielstellung geeignete Maßnahmen

Diese Maßnahmen sollten auf das notwendige Maß beschränkt und sobald wie möglich in den gemeinsamen Unterricht 
aufgenommen werden.

Teil 3

Förderschulen

§ 10

Ziele und Aufgaben

(1) Ziel der sonderpädagogischen Förderung an den Förderschulen ist die Vorbereitung der Schüler auf einen Übergang in 
die allgemeine Schule sowie das Erreichen eines höchstmöglichen Schulabschlusses. Es ist die Aufgabe der 
Förderschulen, diesen Übergang anzustreben und zu begleiten. Grundlage dafür bildet die Erstellung und Fortschreibung 
des individuellen Förderplanes unter Berücksichtigung der erreichten Lernziele. Nach Antragstellung der 
Erziehungsberechtigten ist ein Wechsel in die allgemeine Schule möglich.

(2) Förderschulen haben die Aufgabe, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die keine entsprechende 
Förderung im gemeinsamen Unterricht an der allgemeinen Schule erhalten können, zu unterrichten. Die Förderschulen 
unterscheiden sich nach der Art ihrer sonderpädagogischen Förderschwerpunkte, nach dem Angebot an Bildungsgängen 
und nach deren Dauer. Die Dauer der Förderung eines Schülers an Förderschulen ist individuell unterschiedlich.

(3) Weitere Aufgaben der Förderschule sind:

- Unterricht und Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Förderschule
- 

Förderung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im gemeinsamen Unterricht
- 

Beratung und Unterstützung von Lehrern und Erziehungsberechtigten
- 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen schulischen und außerschulischen Einrichtungen

(4) Zur Gestaltung des Überganges von Schule, Ausbildung und Beruf ist für alle Förderschulen die Zusammenarbeit mit 
den Agenturen für Arbeit und den Integrationsfachdiensten notwendig.

(5) Folgende Förderschulen können gebildet werden:

- Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung
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- Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen
- 

Schule mit dem Förderschwerpunkt Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler

§ 11

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, deren Lern- und Leistungsentwicklung so erheblich 
eingeschränkt ist, dass sie auch mit zusätzlichen Hilfen an der allgemeinen Schule nicht ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten 
und Begabungen entsprechend gefördert werden können. Die Ausprägung der Lernbeeinträchtigungen, der Verlauf und 
die Ergebnisse der bisherigen Förderung, die Bedingungen im sozialen Umfeld, Auffälligkeiten im sensorischen, 
motorischen und sprachlichen Bereich und im Verhalten bestimmen den Förderbedarf der Schüler.

(2) Die Schule hat die Aufgabe, die Entwicklung der Schüler zu handlungsfähigen, selbstständigen und 
eigenverantwortlichen Persönlichkeiten zu ermöglichen und ihnen eine grundlegende Allgemeinbildung zu vermitteln. 
Bildungs- und Erziehungsziele orientieren sich an den Inhalten der allgemeinen Schule. Den Schülern sollen entsprechend 
ihrer individuellen Lernentwicklung

- das Erreichen des Abschlusses der Förderschule mit einer qualifizierten Vorbereitung auf einen beruflichen 
Bildungsweg oder

- 
der Wechsel in eine Grund- oder Regionale Schule/Gesamtschule

- 
das Erreichen eines der Berufsreife gleich gestellten Abschlusses und

- 
die Teilnahme am Berufsleben und eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglicht werden

(3) Die Schule umfasst neun Jahrgangsstufen und ist in drei Förderstufen mit jeweils drei Schuljahren gegliedert. In den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 besteht vorrangig die Aufgabe, Kontaktbereitschaft, Selbstvertrauen und schulische Leistung zu 
fördern. Die Schüler sollen vor Versagensangst bewahrt und zum Lernen motiviert werden. In den Jahrgangsstufen 5 bis 9 
werden die Schüler auf die Eingliederung in die Arbeitswelt mit dem Ziel der beruflichen Entwicklung vorbereitet.

(4) In der Förderstufe I steht der Aufbau von Basiskompetenzen in den Bereichen Wahrnehmung, Motorik und Sprache im 
Vordergrund. Besondere Berücksichtigung findet dabei der Aufbau von Konzentrationsfähigkeit und Sozialkompetenz. 
Daran schließt sich die Vermittlung grundlegender Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten an. Innerhalb der Förderstufe 
wird ein fundiertes Förderkonzept erstellt, welches Aufschlüsse über die weitere Schullaufbahn des Schülers beinhaltet. 
Möglichkeiten der Umschulung in die Grundschule sind in geeigneten Zeitabständen zu prüfen. Dies setzt eine intensive 
Zusammenarbeit zwischen beiden Schulen voraus. Die zuständige Schulbehörde entscheidet über den Wegfall von 
Klassen in den Jahrgangsstufen 1 und 2, wenn für diese Schüler die Möglichkeit der Beschulung in einer 
Diagnoseförderklasse oder im gemeinsamen Unterricht an der Grundschule besteht.

(5) Die Entwicklung eines situationsangemessenen Arbeits- und Sozialverhaltens ist übergreifendes Ziel des Unterrichts in 
den Förderstufen II und III. Um selbstständiges und inhaltsbezogenes Lernen zu ermöglichen, ist der Erwerb einer 
umfassenden Methodenkompetenz erforderlich. Die für das Erreichen eines der Berufsreife gleich gestellten Abschlusses 
notwendigen Differenzierungsmaßnahmen und Lernangebote sind in enger Zusammenarbeit mit der Grund- und 
Regionalen Schule oder Gesamtschule durchzuführen.

(6) Die Leistungsbewertung berücksichtigt die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Leistungsabweichungen des 
Schülers. Die Erfüllung vorgegebener Leistungsnormen steht nicht im Vordergrund. Es sind vor allem die individuelle 
Leistungsfähigkeit des Schülers zu bewerten und die verschiedenen Bedingungen zu beachten, von denen der Lernerfolg 
abhängt. Die Bewertung der Lernfortschritte hat das Ziel, die Schüler zum Lernen zu motivieren und diese Motivation zu 
erhalten. Der Leistungsbewertung dienen fachspezifische Lernerfolgskontrollen, die mündlich oder schriftlich durchgeführt 
werden. Die Fachkonferenzen treffen Festlegungen zur Anzahl, zum Umfang und zur Verteilung der Lernerfolgskontrollen 
sowie zur Art der Leistungsbewertung (Noten und verbale Einschätzung der Leistung). Die Schüler steigen bis zur 
Jahrgangsstufe 9 ohne Versetzungsbeschluss in die nächsthöhere Jahrgangsstufe auf. Ausnahmen kann die 
Klassenkonferenz im Einzelfall beschließen, wenn der Schüler die festgelegten individuellen Lernziele nicht erreicht hat.
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(7) Ab der Jahrgangsstufe 7 können die Schüler in Vorlaufklassen (Klassen 7 bis 9) auf das freiwillige 10. Schuljahr (Klasse 
9 BR) vorbereitet werden. Vorlaufklassen können an Schulen mit mindestens 33 Schülern in der Jahrgangsstufe 7 oder 
schulübergreifend gebildet werden. Eine Klasse hat mindestens elf Schüler. Es gilt die Stundentafel der Regionalen Schule 
unter Berücksichtigung sonderpädagogischer Aspekte im Hinblick auf das Erreichen eines der Berufsreife gleich gestellten 
Abschlusses. Im Rahmen der Erprobung neuer Organisationsformen des Unterrichts soll auf die Bildung von 
Vorlaufklassen verzichtet werden, wenn die Möglichkeit besteht, die Berufsreife im gemeinsamen Unterricht bzw. in 
alternativen Lernformen (u. a. Produktives Lernen) an allgemeinen Schulen zu erwerben.

(8) Die Entscheidung zur Bildung von Vorlaufklassen und der Klasse 9 BR trifft die zuständige Schulbehörde im 
Einvernehmen mit dem Schulträger. Die Förderschulen melden der unteren Schulbehörde die Schüler, die sich auf Grund 
einer Empfehlung der Klassenkonferenz mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten auf den Besuch des freiwilligen 10. 
Schuljahres vorbereiten wollen. Die Meldung erfolgt zum Ende des ersten Schulhalbjahres der Jahrgangsstufe 6. Die 
Klassenkonferenz kann eine Empfehlung nur aussprechen, wenn in den Fächern Deutsch, Mathematik und Werken gute 
Leistungen nachgewiesen werden.

(9) Ein Schüler wird nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht aus der Schule entlassen, es sei denn, er besucht die Klasse 9 
BR. Schüler, die die 9. Jahrgangsstufe erfolgreich absolviert haben, erhalten den Abschluss der Schule mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen. In den Zeugnissen für Schüler der Vorlaufklassen ist als Anmerkung die Aussage ,,Die 
Leistungsbeurteilung erfolgt auf der Grundlage erhöhter Anforderungen“ aufzunehmen. Mit dem erfolgreichen Abschluss 
der Klasse 9 BR erwirbt der Schüler einen der Berufsreife gleich gestellten Abschluss. Der Abschluss wird auf dem 
Zeugnis gesondert von der zuständigen Schulbehörde bescheinigt. Bei nicht erfolgreichem Abschluss wird ein reguläres 
Abschlusszeugnis der Klasse 9 der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen ausgestellt.

§ 12

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Sprache

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die in ihren Bildungs-, Lern- und 
Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich des Spracherwerbs, des sinnhaften Sprachgebrauchs und der Sprechtätigkeit so 
stark beeinträchtigt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne sonderpädagogische Unterstützung nicht 
hinreichend gefördert werden können.

(2) Die Schule hat die Aufgabe, die sprachheilpädagogische Förderung von Schülern im Primarbereich, die vorübergehend 
oder dauerhaft in ihrer Kommunikationsfähigkeit stark beeinträchtigt und dadurch entscheidend in ihrem Lern- und 
Sozialverhalten eingeschränkt sind, zu begleiten und zu beraten.

(3) Die Arbeit an der Schule umfasst die sonderpädagogische Förderung in den Jahrgangsstufen 1 bis 4. Die 
Schwerpunkte der Förderung liegen in den Jahrgangsstufen 1 und 2. Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage 
der entsprechenden Regelungen für die Grundschule. Ab Jahrgangsstufe 3 sollen die Schüler verstärkt auf den Unterricht 
an der allgemeinen Schule vorbereitet werden. Der aufnehmenden Schule sind Förderempfehlungen zu geben.

(4) Schüler mit besonderen Beeinträchtigungen in der Sprache können flexibel im Schuleingangsbereich, wenn möglich an 
einer Grundschule, beschult werden. Um den Unterschieden in den individuellen Voraussetzungen der Schüler besser 
gerecht zu werden, soll der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexibler Eingangsbereich jahrgangsübergreifend 
mit der Möglichkeit eines sowohl kürzeren (einjährigen) als auch längeren (dreijährigen) Verbleibs der Schüler gestaltet 
werden. Ein zeitlicher Verbleib über zwei Jahre hinaus wird nicht auf die Schulpflicht angerechnet.

§ 13

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die auf Grund von Beeinträchtigungen ihrer emotionalen 
und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 
so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Unterstützungssysteme nicht 
hinreichend gefördert werden können.

(2) Die Schule hat die Aufgabe, Schüler aufzunehmen, die eine umfassende und lang andauernde Abweichung im 
Verhalten und Erleben sowie bei der Einhaltung schulischer Normen zeigen. Durch vorbeugende Beratung und tätige Hilfe 
unterstützt die Schule den Schüler und deren Erziehungsberechtigten in den unterschiedlichsten Erziehungs- und 
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Lebenssituationen. Es besteht die Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten und dem Jugendamt 
unter Beachtung von § 59 des Schulgesetzes .

(3) Die Arbeit an der Schule umfasst in der Regel die sonderpädagogische Förderung in den Jahrgangsstufen 2 bis 4. Eine 
Reintegration in die allgemeine Schule ist zum frühestmöglichen Zeitpunkt anzustreben. Der aufnehmenden Schule sind 
Förderempfehlungen zu geben. Die Aufnahme und die Reintegration sollen unter Berücksichtigung des aktuellen 
individuellen Förderbedarfs gestaltet werden.

(4) Die Leistungsbewertung ist mit Blick auf die jeweilige Schulart unter dem Aspekt der möglichst schnellen Reintegration 
in die schulische Regelsituation vorzunehmen. Schüler mit Beeinträchtigungen in der emotionalen und sozialen 
Entwicklung können auch im gemeinsamen Unterricht beschult werden.

§ 14

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

(1) Bei Schülern mit Beeinträchtigungen in der geistigen Entwicklung besteht generell sonderpädagogischer Förderbedarf. 
Daraus erwächst ein komplexes Aufgabenfeld der schulischen Förderung, das die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten in 
allen Teilbereichen einschließt. Die Lern- und Lebenssituation der Schüler kann durch Sinnesstörungen, sprachliche, 
physische, psychische und soziale Beeinträchtigungen in individueller Ausprägung zusätzlich erschwert sein.

(2) Die Schule wird in der Regel als Schule mit ganztägigem Unterricht geführt. Sie gliedert sich in Unter-, Mittel-, Ober- 
und Abschlussstufe. Jeder Schüler besucht jeweils für die Dauer von drei Schuljahren die entsprechende Stufe. Innerhalb 
der Stufen können die Schüler in Klassen zusammengefasst werden. Die Eingliederung diagnostizierter Schüler erfolgt 
entsprechend der Anzahl der bis zu diesem Zeitpunkt besuchten Schuljahre.

(3) Im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung gewährleistet die Schule, jedem Schüler Hilfen zur Entwicklung der 
individuell erreichbaren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu geben. Die Förderung umfasst alle Entwicklungs- und 
Persönlichkeitsbereiche im Schulalltag mit dem Ziel der Selbstentfaltung und des Zugangs zu einer aktiven Bewältigung 
des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens einschließlich der Kulturtechniken. Es ist halbjährlich zu prüfen, ob auf Grund 
einer positiven Lernentwicklung eine bessere Förderung des Schülers im nächst höheren Bildungsweg an der Schule mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen möglich ist.

(4) In die Förderung werden auch Schüler einbezogen, die auf Grund der Schwere ihrer Beeinträchtigung in allen 
Entwicklungs- und Lernbereichen auf fremde Hilfen angewiesen sind. Medizinisch-therapeutische, pflegerische, 
technische, psychologische und soziale Kompetenzen können erforderlich sein, um eine sonderpädagogische 
Unterstützung im Unterricht zu gewährleisten.

(5) Die Grundsätze der Ganzheitlichkeit und Anschaulichkeit sowie die verschiedenartigen entwicklungsspezifischen 
Förderbedarfe erfordern ein hohes Maß an Differenzierung des Personaleinsatzes sowie Teamarbeit. Die Organisation und 
Koordination der interdisziplinären Zusammenarbeit liegt in Zuständigkeit des Klassenleiters. Eine Benotung der 
Leistungen der Schüler erfolgt nicht.

§ 15

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt körperliche 
und motorische Entwicklung

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die auf Grund ihrer umfänglichen körperlichen und 
motorischen Beeinträchtigungen so stark eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule ohne 
sonderpädagogische Unterstützung nicht hinreichend gefördert werden können. Durch sonderpädagogische Förderung 
und interdisziplinäre Maßnahmen werden die körperlichen Beeinträchtigungen so weit wie möglich kompensiert oder deren 
Folgen gemindert.

(2) Die Schule gliedert sich in die Jahrgangsstufen der jeweiligen Schulart gemäß § 11 Absatz 2 des Schulgesetzes . Es 
gelten die Stundentafeln der jeweiligen Schulart. Die Leistungsbewertung und die Erteilung von Abschlüssen erfolgen auf 
der Grundlage der entsprechenden Regelungen für die jeweilige Schulart. Für Schüler mit einer umfangreichen 
körperlichen und motorischen Beeinträchtigung können besondere Festlegungen zur Art der Leistungsbewertung (Noten 
oder verbale Einschätzung der Leistung) durch die Klassenkonferenz getroffen werden.
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(3) Behinderungsspezifische Förderstunden können zur Entwicklung der Selbstständigkeit, Befähigung zur Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben, Schulung wichtiger manueller Tätigkeiten, Befähigung zum Umgang mit technischen Hilfen, 
Wahrnehmungsschulung und zur fachspezifischen Förderung genutzt werden.

(4) Die Schule kann mit einer Frühförderstelle zusammenarbeiten, wenn auf Grund der körperlichen und motorischen 
Beeinträchtigung des Kindes eine besondere Vorbereitung auf den Schulbesuch notwendig ist.

(5) Schüler mit besonderen Beeinträchtigungen in der körperlichen und motorischen Entwicklung können flexibel im 
Schuleingangsbereich, wenn möglich an einer Grundschule, beschult werden. Um den Unterschieden in den individuellen 
Voraussetzungen der Schüler besser gerecht zu werden, soll der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexibler 
Eingangsbereich jahrgangsübergreifend mit der Möglichkeit eines sowohl kürzeren (einjährigen) als auch längeren 
(dreijährigen) Verbleibs der Schüler gestaltet werden. Ein zeitlicher Verbleib über zwei Jahre hinaus wird nicht auf die 
Schulpflicht angerechnet.

§ 16

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Hören

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die auf Grund von Beeinträchtigungen im Hören in ihren 
Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so stark eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule 
auch mit Hilfe anderer Unterstützungssysteme nicht hinreichend gefördert werden können. Der sonderpädagogische 
Förderbedarf wird im Rahmen einer breit angelegten, interdisziplinären Verlaufsdiagnostik ermittelt.

(2) Die Schule hat die Aufgabe, die Schüler zu befähigen, ihr vorhandenes Restgehör unter der Voraussetzung einer 
optimalen Hörgeräteversorgung und -anpassung zu nutzen, um sie zu einer verständlichen Lautsprache zu führen. Sie 
muss ein differenziertes Förderangebot zur Kommunikationsfähigkeit, wie Gebärdensprache, Daktylzeichensysteme, 
Artikulationsformen und Absehmethoden, vorhalten.

(3) Behinderungsspezifische Förderstunden sind für das Artikulations- und Hörtraining, die Gebärdensprache, das 
Absehen, die Bewegungstherapie, für Teilungsstunden, für Interaktionszeiten, pädaudiologische Diagnostik und für 
fachspezifische Förderung zu nutzen.

(4) In die Schule können aufgenommen werden:

- Kinder, die infolge ihrer hochgradigen Hörbeeinträchtigung dem Unterricht in der allgemeinen Schule nicht folgen 
können, bei denen die Ausbildung der Lautsprache unter Einbeziehung technischer Hilfsmittel vorwiegend auf 
akustischem Wege möglich ist und deren Sprachentwicklung darauf schließen lässt, dass sie nur durch den Einsatz 
von Hörhilfen erfolgreich lernen können.

- 
Kinder, deren Hörverlust so groß ist, dass sie als praktisch taub gelten, und deren vorhandenes Restgehör nur mit 
hohem technischem Aufwand und unter Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten genutzt werden kann.

(5) Die Schule gliedert sich in die Jahrgangsstufen der jeweiligen Schulart gemäß § 11 Absatz 2 des Schulgesetzes . Es 
gelten die Stundentafeln der jeweiligen Schulart. Die Leistungsbewertung und die Erteilung von Abschlüssen erfolgen auf 
der Grundlage der entsprechenden Regelungen für die jeweilige Schulart. Für Schüler mit umfangreichen 
Beeinträchtigungen im Hören können besondere Festlegungen zur Art der Leistungsbewertung (Noten oder verbale 
Einschätzung der Leistung) durch die Klassenkonferenz getroffen werden.

(6) Die Schule kann mit einer pädaudiologischen Frühförderstelle zusammenarbeiten, wenn auf Grund der 
Hörbeeinträchtigung des Kindes eine besondere Vorbereitung auf den Schulbesuch notwendig ist.

(7) Schüler mit besonderen Beeinträchtigungen im Hören können flexibel im Schuleingangsbereich, wenn möglich an einer 
Grundschule, beschult werden. Um den Unterschieden in den individuellen Voraussetzungen der Schüler besser gerecht 
zu werden, soll der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexibler Eingangsbereich jahrgangsübergreifend mit der 
Möglichkeit eines sowohl kürzeren (einjährigen) als auch längeren (dreijährigen) Verbleibs der Schüler gestaltet werden. 
Ein zeitlicher Verbleib über zwei Jahre hinaus wird nicht auf die Schulpflicht angerechnet.

§ 17

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen
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(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die auf Grund von Beeinträchtigungen im Sehen in ihren 
Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so stark eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule 
auch mit Hilfe anderer Unterstützungssysteme nicht hinreichend gefördert werden können. Der sonderpädagogische 
Förderbedarf wird im Rahmen einer breit angelegten, interdisziplinären Verlaufsdiagnostik ermittelt.

(2) Die Schule hat die Aufgabe, durch sonderpädagogische Maßnahmen das eingeschränkte Sehvermögen der Schüler zu 
schulen, Fähigkeiten im Umgang mit Spezialhilfen auszubilden sowie den Tastsinn, das Gehör, die Motorik und das 
Orientierungsvermögen zur Kompensation des Sehschadens zu trainieren.

(3) Behinderungsspezifische Förderstunden sind für Sehtraining, Anpassung optischer Sehhilfen, Orientierung und 
Mobilität, Blindenschrift, Kurzschrift, Maschineschreiben und für Klassenteilungen zu nutzen.

(4) Die Schule gliedert sich in die Jahrgangsstufen der jeweiligen Schulart gemäß § 11 Absatz 2 des Schulgesetzes . Es 
gelten die Stundentafeln der jeweiligen Schulart. Die Leistungsbewertung und die Erteilung von Abschlüssen erfolgen auf 
der Grundlage der entsprechenden Regelungen für die jeweilige Schulart. Für Schüler mit umfangreichen 
Beeinträchtigungen im Sehen können besondere Festlegungen zur Art der Leistungsbewertung (Noten oder verbale 
Einschätzung der Leistung) durch die Klassenkonferenz getroffen werden.

(5) Die Schule kann mit einer Frühförderstelle zusammenarbeiten, wenn auf Grund der Sehbeeinträchtigung des Kindes 
eine besondere Vorbereitung auf den Schulbesuch notwendig ist.

(6) Schüler mit besonderen Beeinträchtigungen im Sehen können flexibel im Schuleingangsbereich, wenn möglich an einer 
Grundschule, beschult werden. Um den Unterschieden in den individuellen Voraussetzungen der Schüler besser gerecht 
zu werden, soll der Unterricht in den Jahrgangsstufen 1 und 2 als flexibler Eingangsbereich jahrgangsübergreifend mit der 
Möglichkeit eines sowohl kürzeren (einjährigen) als auch längeren (dreijährigen) Verbleibs der Schüler gestaltet werden. 
Ein zeitlicher Verbleib über zwei Jahre hinaus wird nicht auf die Schulpflicht angerechnet.

§ 18

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt Unterricht 
kranker Schülerinnen und Schüler

(1) Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Schülern gegeben, die lang andauernd und wiederkehrend erkrankt sind, mit 
der Erkrankung leben lernen müssen und dadurch in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so stark 
eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Unterstützungssysteme nicht 
hinreichend gefördert werden können.

(2) Der Unterricht für kranke Schüler kann in der Schule für Kranke, als Krankenhausunterricht oder als Hausunterricht 
erfolgen. Die Schule kann einem Krankenhaus angelagert sein und hat die Aufgabe, Schüler, die auf Grund einer 
Erkrankung voraussichtlich für länger als sechs Wochen oder in regelmäßigen Abständen in einem Krankenhaus bzw. in 
ähnlichen Einrichtungen stationär behandelt werden oder die Schule nicht besuchen können, zu fördern. Es ist notwendig, 
den sich ergebenden Belastungen für das seelische Gleichgewicht, einer Gefährdung der Schullaufbahn und einer 
möglichen Isolation des Betroffenen pädagogisch entgegenzuwirken.

(3) Der Unterricht kann in Einzel-, Gruppen- oder Klassenform organisiert sein. Die abschlussbezogenen Unterrichtsinhalte 
und die Leistungsbewertung richten sich nach den Regelungen für die Schulart nach § 11 Absatz 2 Nummer 1 und 2 des 
Schulgesetzes, die der Schüler ohne seine Erkrankung besuchen würde.

(4) Krankheiten können häufig Schullaufbahnänderungen und andere Lernorte notwendig machen. Die Schüler, 
Erziehungsberechtigten sowie Ärzte, Therapeuten und Sozialpädagogen sind deshalb über längere Zeit zu begleiten. Die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Lehrern, die Unterricht für Kranke erteilen, und den Lehrern der 
Stammschule ist insbesondere für die Aufnahme, Verweildauer und Reintegration der Schüler bedeutsam.

Teil 4

Sonderpädagogische Förderzentren

§ 19

Aufgaben und Organisation
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(1) Auf der Grundlage des § 36 Absatz 3 des Schulgesetzes können Förderschulen auch im Verbund mit allgemeinen 
Schulen ein sonderpädagogisches Förderzentrum bilden. Dieses koordiniert alle Maßnahmen zur Früherkennung und 
Frühförderung und der Diagnostik und Beratung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs. Es sichert eine 
umfassende Beratung für die im gemeinsamen Unterricht tätigen Lehrer. Die Lehrer geben Hilfe bei der Erstellung 
individueller Förderpläne und bei der Durchführung spezieller Fördermaßnahmen in allgemeinen Schulen.

(2) Im Verbund mit allgemeinen Schulen können Schulen mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, körperliche und 
motorische Entwicklung, emotionale und soziale Entwicklung oder geistige Entwicklung ein regionales 
sonderpädagogisches Förderzentrum bilden.

(3) Im Verbund mit allgemeinen Schulen können Schulen mit den Förderschwerpunkten körperliche und motorische 
Entwicklung, Sehen oder Hören ein überregionales Förderzentrum bilden. Diese Förderzentren sind in ihrem Förderbereich 
auch innerhalb des gesamten Landes für ambulante unterrichtsbegleitende Fördermaßnahmen zuständig und koordinieren 
die Zusammenarbeit mit anderen zuständigen Einrichtungen und Diensten.

(4) Förderzentren können auf einzelne oder mehrere Förderschwerpunkte ausgerichtet sein. Die Entscheidung zur 
Einrichtung treffen die Schulkonferenzen im Einvernehmen mit den Schulträgern. Die Schulträger der beteiligten Schulen 
sind für die Schaffung der notwendigen räumlichen und sächlichen Voraussetzungen zur Absicherung 
sonderpädagogischer Maßnahmen zuständig. Die Einrichtung bedarf der Genehmigung durch die oberste Schulbehörde. 
Förderzentren setzen besondere Schwerpunkte bei der beruflichen Orientierung der Jugendlichen und ihrer Vorbereitung 
auf die Berufs- und Arbeitswelt. Dies erfordert eine enge Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen, den 
Beratungsstellen der Arbeitsämter und betrieblichen Einrichtungen.

§ 20

Sprachliche Gleichstellung

Soweit in dieser Verordnung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, in der männlichen Sprachform verwendet 
werden, gelten diese Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen Sprachform.

§ 21

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 2. August 2009 in Kraft und am 31. Dezember 2014 außer Kraft. Mit dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Sonderpädagogische Förderverordnung vom 14. September 1996 (GVOBl. M-V S. 
594), außer Kraft.

Schwerin, den 2. September 2009

Der Minister für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
Henry Tesch

Anlage 1
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Anlage 2b

Gesetz zum Schutz des Bürgers 
bei der Verarbeitung seiner Daten - Auszug - 

(Landesdatenschutzgesetz - DSG M-V) 
Vom 28. März 2002 

 
§ 9 

Erheben

(3) Werden personenbezogene Daten beim Betroffenen mit seiner Kenntnis erhoben, so ist er von der Daten 
verarbeitenden Stelle in geeigneter Weise über den Zweck der Erhebung, die Art und den Umfang der Verarbeitung, über 
Empfänger beabsichtigter Übermittlungen der Daten sowie über das Bestehen von Auskunfts- oder 
Berichtigungsansprüchen aufzuklären. Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist ihm mitzuteilen. Werden die Daten 
aufgrund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung 
für die Gewährung von Rechtsvorteilen, so ist der Betroffene hierauf, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben 
hinzuweisen. Er ist über die Rechtsvorschrift und über die Folgen der Verweigerung von Angaben aufzuklären.

(4) Werden personenbezogene Daten nicht beim Betroffenen, sondern bei anderen Personen sowie bei nicht-öffentlichen 
Stellen aufgrund einer Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, erhoben, so sind diese auf die Rechtsgrundlage, 
sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben hinzuweisen. Der Betroffene ist bei Beginn der Speicherung in geeigneter Weise 
über die Erhebung entsprechend Absatz 3 Satz 1 und 2 zu unterrichten, wenn und soweit dadurch die Erfüllung der 
Aufgabe der erhebenden Stelle nicht gefährdet ist.

Aufklärung der Erziehungsberechtigten über die mit der Förderung zusammen hängende Datenverarbeitung

Die Erziehungsberechtigten werden im Rahmen der Antragstellung (siehe auch § 5 Absatz 1) darauf hingewiesen, dass die 
Erteilung von Auskünften Voraussetzung für eine sachgerechte Diagnostik sein kann.

Die Erteilung von Auskünften erfolgt jedoch auf der Grundlage der Freiwilligkeit. Darauf wird ausdrücklich aufmerksam 
gemacht.

Des Weiteren werden die Erziehungsberechtigten über

- den Zweck der Erhebung,
- 

die Art und den Umfang der Verarbeitung,
- 

den Empfänger beabsichtigter Übermittlungen der Daten sowie
- 

das Bestehen von Auskunfts- oder Berichtigungsansprüchen

aufgeklärt.

Die Anschrift der Daten verarbeitenden Stelle ist den Erziehungsberechtigten mitzuteilen.

Anlage 3
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Nachteilsausgleich für Schülerinnen und Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf im 
gemeinsamen Unterricht

Grundsätze

Der Nachteilsausgleich dient der Kompensation der durch die Beeinträchtigung entstehenden Nachteile und stellt keine 
Bevorzugung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gegenüber ihren Mitschülern dar. Er ist auch bei einer 
nur vorübergehenden Funktionsbeeinträchtigung zu gewähren.

In den Verordnungen zum Erwerb der Berufsreife mit Leistungsfeststellung und über die Durchführung von Prüfungen zum 
Erwerb der Mittleren Reife vom 17. Juni 2004 werden jeweils in § 17 die Sonderregelungen für Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf dargestellt. In der Verordnung zur Arbeit und zum Ablegen des Abiturs in der 
gymnasialen Oberstufe (Abiturprüfungsverordnung - AbiPrüfVO MV) vom 4. Juli 2005 kann der Prüfungsvorsitzende der 
Prüfungskommission laut § 19 auf Antrag angemessene Nachteilsausgleiche für Schüler mit Behinderungen im Zuge von 
Einzelfallentscheidungen zulassen.

Ohne die fachliche Anforderung geringer zu bemessen, ist bei mündlichen, schriftlichen, praktischen und sonstigen 
Leistungsanforderungen auf den sonderpädagogischen Förderbedarf des Schülers angemessen Rücksicht zu nehmen und 
ggf. ein Nachteilsausgleich zu schaffen oder eine differenzierte Leistungsanforderung zu stellen.

Für die verschiedenen sonderpädagogischen Förderschwerpunkte werden im Folgenden die möglichen Formen des 
Nachteilsausgleichs aufgelistet, die dann durch das sonderpädagogische Gutachten und die fortlaufende Förderplanung für 
jeden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf individuell festgelegt werden können. Der Nachteilsausgleich kann 
auch Einfluss auf die Bewertung und Zensierung der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben.

Verfahren

Im sonderpädagogischen Gutachten werden die individuell notwendigen Maßnahmen für den Nachteilsausgleich mit Hilfe 
der angefügten Formulare detailliert beschrieben. Die Maßnahmen zur Gewährung des Nachteilsausgleichs werden mit 
Hilfe der angefügten Formulare im Förderplan dokumentiert und auf den halbjährlichen Förderplankonferenzen beraten, 
aktualisiert und in der Fortschreibung des sonderpädagogischen Förderbedarfs berücksichtigt.

Vor Prüfungen berät die Prüfungskommission unter Teilnahme des zuständigen Sonderpädagogen über die ggf. zu 
gewährenden Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und beschließt diese. Der Beschluss der Prüfungskommission ist zu 
den Akten zu nehmen. In Zweifelsfällen ist die Entscheidung der zuständigen Schulbehörde einzuholen.

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädaqoqischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Lernen

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzunqen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Möglichkeit der Ansprache mehrerer Sinne zur 

Informationsaufnahme
 

 Ausgleich von Noten durch gestalterische Zusatzaufgaben  
 Nutzung von Hand- und Lautzeichen  
 ggf. Reduzierung der Aufgabenzahl/des Aufgabenumfangs bei 

schriftlichen Leistungskontrollen (gleiche Wertigkeit)
 

 Erstellen eines individuellen Förderplans  
 Gewährung individueller Entspannungs- und Erholungsphasen  
 Genaue Arbeitsanweisungen/Einsatz von 

Handlungsalgorithmen
 

 Zeit zum Nachfragen der Arbeitsanweisungen einräumen  
 Möglichkeit der Inhaltsklärung vor/während der Arbeiten geben  
 Individuelle Erläuterungen der Arbeitsanweisungen  
 Zeitweiliges Aussetzen der Zensierung  
 Vereinfachung von Lese- und Sachtexten  
 Differenzierung der Hausaufgaben  
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 Gestaltung von Arbeitsblättern stark strukturiert/gegliedert  
 Übersichtliches und stark strukturiertes Tafelbild  
 Arbeit mit differenzierten Aufgabenstellungen Wiederholen 

bzw. Umformulieren von Aufgaben
 

 Verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten bzw. verkürzte 
Aufgabenstellungen

 

 Mündliche statt schriftliche Arbeitsform  
 Wiederholen bzw. Umformulierung von mündlichen und 

schriftlichen Aufgaben
 

 Zur Vorbereitung von Klassenarbeiten gezielte 
Themenbeschreibung und Eingrenzung in schriftlicher Form

 

 Kleinschrittiges Vorgehen mit Möglichkeit der Eigen- und 
Fremdkontrolle garantieren

 

 Einsatz von festen Symbolen, um zusätzliche Impulse zu 
geben (z. B. Ausrufezeichen o. Ä.)

 

 Verwendung von speziellen Lineaturen  
 Verwendung von Merkheften  
   
   
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzunqen, Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Sitzplatz im vorderen Bereich der Klasse  
 Nutzung von Anschauungsmaterial (z. B. LRS-material, Duden-

Paetec-material, Hunderterblatt, Anlauttabelle, Zahlenstrahl 
bzw. Material welches aus anderen Förderformen eventuell 
dem Kind schon bekannt sind), Längere Nutzung in den 
Übungsphasen; auch in Kontrollen

 

 Phasenweise Einzel- und Gruppenarbeit  
 Bereitstellen von zusätzlichen Lern- und Anschauungsmitteln  
 Schülerpatenschaften zur Unterstützung des Schulalltages  
 Einsatz von Computern mit entsprechender Lernsoftware  
 Mündliche/schriftliche Leistungskontrollen in 

Einzelüberprüfungen bzw. Kleingruppen durchführen
 

 Änderung des individuellen Stundenplanes  
   
   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädaqoqischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Hören

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzunqen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Verstärkte Visualisierung der Inhalte  
 Antlitzgerichtetheit, klares Mundbild, nicht im Gegenlicht 

stehen, Lehrerstandort (sich wenig in der Klasse bewegen)
 

 Sitzordnung so gestalten, dass hörgeschädigter Schüler in die 
Klasse blickt (U-Form)

 

 Wichtige Informationen rechtzeitig schriftlich geben (z. B. 
Hausaufgaben, Leistungsüberprüfungen, Termine)

 

 Sitznachbar/Mitschüler als Mentor einsetzen 
(Stundenprotokolle, Zwischenfragen etc.)

 

 Lehrer/Schülerecho bei Schülerbeiträgen  
 Gesprächsregeln aufstellen und auf ihre Einhaltung achten  
 Arbeitsanweisungen klar formulieren; kontrollieren, ob sie 

verstanden wurden
 

http://mv.juris.de/mv/gesamt/SoFoeV_MV_2009.htm (30 von 38)15.01.2010 11:59:23



Ein Service von Mecklenburg-Vorpommern und juris

 Anpassung von Texten und Aufgabenstellungen (Veränderung, 
Verkürzung, Umformulierung)

 

 Verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten bzw. verkürzte 
Aufgabenstellungen

 

  
 Eine mündliche statt einer schriftlichen Arbeitsform  
 Eine schriftliche statt einer mündlichen Arbeitsform  
 Ausgleich einer Note durch schriftliche/mündliche, 

gestalterische, projekthafte Zusatzaufgaben
 

 Möglichkeit zur Inhaltsklärung der Fragen vor/während der 
Arbeit

 

 Bei Lehrfilmen Inhalt vorab/danach zum Mitlesen mitgeben 
bzw. Inhalt dem Schüler kurz erläutern

 

 Möglichst keine Tonträger einsetzen; wenn doch Text 
zusätzlich vorlesen (Mundbild)

 

 Kurzkontrollen schriftlich geben (z. B. Vokabeltest)  
 Möglichst wenig diktieren; wenn doch langsam und deutlich, 

gute Absehbedingungen schaffen, mehrere Wiederholungen 
zulassen, evt. Einzeldiktat, keine Bewertung von Hörfehlern

 

 Bewertungsschwerpunkt auf den Inhalt und seine schlüssige 
Abfolge legen, weniger auf Satzstruktur, Grammatik und 
Schreibstil; Duden und Synonymwörterbuch zur Verfügung 
stellen

 

 Geringere Gewichtung der Aussprache (evtl. Lautschrift 
einsetzen)

 

 Musik: Keine Bewertung von Höraufgaben; keine Bewertung 
der Melodieführung; zur Bewertung andere Leistungen 
heranziehen (z. B. Text aufsagen, Kenntnisse der 
Musikgeschichte)

Änderung der Stundentafel

 

 
 
 
  
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzunqen, Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Ausstattung des Klassenraums mit geräuschdämmenden 

Materialien (Teppich/Gardinen)
 

 Durchführung des gesamten Unterrichts in dem entsprechend 
ausgestatteten Klassenraum

 

   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Sehen

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Sitzordnung so gestalten, dass sehgeschädigte/r Schüler/in 

das Tafelbild so gut wie möglich lesen kann
 

 Verwendung von gelber Kreide für den Tafelanschrieb  
 Tafelanschrieb besonders deutlich und gut strukturiert  
 Verzicht auf Mitschrift von Tafeltexten; Tafelbild als Kopie 

mitgeben
 

 Differenzierte Hausaufgabenstellung  
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 Größere Exaktheitstoleranz (z. B. in Geometrie, bei 
Zeichnungen und beim Schriftbild)

 

 Verlängerte Arbeitszeiten bei Klassenarbeiten bzw. verkürzte 
Aufgabenstellungen

 

 Eine mündliche statt schriftliche Arbeitsform bzw. mündliche 
statt schriftliche Leistungskontrollen

 

 Einsatz von vergrößerten Arbeitsblättern  
 Änderung der Stundentafel (z. B. Erteilung der Förderstunden 

als Wahlpflichtunterricht etc.)
 

   
   
   
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Verwendung von Großdrucken  
 Verwendung von speziellen Lineaturen  
 Verwendung von speziellen Zirkeln  
 Einsatz von Computern und entsprechender 

Vergrößerungssoftware im Unterricht
 

 Verwendung von speziellen Tastaturen  
 Einsatz von Kassettenrekordern  
 Einsatz von Diktiergeräten  
 Einsatz von anderen technischen Hilfsmitteln (Lupen, Lampen, 

Schreibpulten etc.)
 

   
   
   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Sprache

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Wiederholen bzw. Umformulieren von mündlichen und 

schriftlichen Aufgaben bei vermindertem Aufgabenverständnis
 

 Möglichkeit der Ansprache mehrerer Sinne zur 
Informationsaufnahme (Visualisierung der Inhalte bzw. 
Einbeziehung akustischer und motorischer Komponenten)

 

 Bei nicht altersgemäßem Wortschatz Reduzierung/
Differenzierung von Aufgaben

 

 Schriftliche Überprüfungen anstatt mündlicher Kontrollen  
 Ausgleich einer Note durch schriftliche, gestalterische, 

projekthafte Zusatzaufgaben
 

 Verlängerte Arbeitszeiten bei schriftlichen Kontrollen und 
Klassenarbeiten

 

 Differenzierte Hausaufgaben  
 Mehr Zeit für mündliche Unterrichtsbeiträge  
 Wiederholen von mündlichen Antworten  
 Zeit zum Nachfragen einräumen  
 Vorträge/Gedichte in Einzelsituation  
 Übersichtliches Tafelbild  
 Einsatz von Handzeichen/Lautgebärden  
 Differenzierte Bewertung und Zensierung  
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 Bewertungsschwerpunkt auf den Inhalt und seine schlüssige 
Abfolge legen, weniger auf Satzstruktur, Grammatik und 
Schreibstil

 

 Nachschlagewerke zur Verfügung stellen  
 Änderung der Stundentafel  
   
   
   
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Einsatz apparativer Hilfsmittel  
   
   
   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädaqoqischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
körperliche und motorische Entwicklung

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Verlängerte Arbeitszeiten  
 Verkürzte Aufgabenstellungen  
 Eine mündliche statt schriftliche Arbeitsform  
 Eine schriftliche statt mündliche Arbeitsform  
 Austausch von Aufgaben bzw. Aufgabenteilen  
 Verzicht auf Mitschrift von Tafeltexten/Bereitstellen von 

Tafeltexten bzw. Fremdprotokollierung
 

 Differenzierte Hausaufgabenstellungen  
 Größere Exaktheitstoleranz bei motorischen Anforderungen  
 Verstärkter Einsatz von Anschauungsmaterial und 

Verbalisation von Handlungsabläufen
 

 Einsatz von vergrößerten Arbeitsblättern  
 Ausstattung mit doppeltem Satz an Schulbüchern zum 

Verbleib in der Schule
 

 Änderung der Stundentafel  
 Differenzierte Bewertung und Zensierung  
 Veränderte Pausengestaltung (z. B. keine Pause auf dem 

Schulhof)
 

 Schülerpatenschaften zur Unterstützung während des 
Schulalltags

 

 Spezielle Hygienevereinbarungen  
 Für Schülerinnen und Schüler mit fortschreitenden und 

lebensbedrohlichen Erkrankungen können im Rahmen der 
gültigen Lehrpläne veränderte inhaltliche Schwerpunkte 
gesetzt werden (siehe Förderplan)

 

   
   
   
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Unterricht findet vor allem im Klassenraum statt  
 Verwendung von Feinlinern oder anderen geeigneten Stiften 

bzw. Haltevorrichtungen für Stifte
 

 Einsatz von rutschhemmender Folie auf Tischen  
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 Einsatz von Beschwerern für Hefte und Papier  
 Verwendung einer speziellen Lineatur  
 Verwendung von speziellen Zirkeln, scheren, Linealen, etc.  
 Einsatz von Computern im Unterricht  
 Verwendung von speziellen Tastaturen  
 Einsatz von Diktiergeräten  
 Bereitstellen von speziellen Möbelstücken  
 Angebot für spezielle Sport- und Bewegungsanforderungen  
   
   
   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Möglichkeit der Ansprache mehrerer Sinne zur 

Informationsaufnahme
 

 Ausgleich von mündlichen Noten durch schriftliche oder 
gestalterische Zusatzaufgaben

 

 Ausgleich von schriftlichen Noten durch mündliche 
Zusatzaufgaben, z. B. Vorträge, Referate u. Ä.

 

 Sicherung der Lehrerzentriertheit, Schaffung optimaler 
Sichtbedingungen (Tafel, Karte etc.)

 

 Reduzierung des Schreibumfangs  
 Einsatz differenzierter Lernformen  
 Arbeit mit differenzierten Aufgabenstellungen  
 Differenzierte Hausaufgaben  
 Bereitstellen zusätzlicher Lern- und Informationsmittel (z. B. 

Nachschlagewerke, Formelsammlungen, Computer etc.)
 

 Partner- und Gruppenarbeit, um Orientierung am Vorbild zu 
ermöglichen

 

 Phasenweise Einzel- oder Kleingruppenarbeit (räumliche und/
oder zeitliche Differenzierung)

 

 Genaue Arbeitsanweisungen - Handlungsalgorithmen  
 Gewährung individueller Entspannungs- und 

Erholungsphasen; Angebot von speziellen Sport- und 
Bewegungsformen oder von Entspannungstechniken

 

 Arbeit mit Verhaltensverträgen und damit verbundener 
regelmäßiger Selbst- und/oder Fremdeinschätzung

 

 Textvereinfachungen bei Sicherung des gleichen Inhalts/
Vereinfachte Formulierung von Aufgabenstellungen bzw. 
zusätzliche Erläuterungen

 

 Fragen und Aufgabenstellungen für Klassenarbeiten, Tests 
und tägliche Übungen stets auch in schriftlicher Form geben

 

 Zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten gezielte 
Themenbeschreibungen und Eingrenzungen schriftlich geben

 

 Arbeitszeitverlängerung bei Klassenarbeiten und schriftlichen 
Kontrollen

 

 Reduzierung der Aufgabenzahl/des Aufgabenumfangs bei 
schriftlichen Leistungskontrollen (bei gleicher Wertigkeit)

 

 Stärkere Wichtung von mündlichen Leistungskontrollen  
 Stärkere Wichtung von schriftlichen Leistungskontrollen  
 Mündliche/schriftliche Leistungskontrollen in 

Einzelüberprüfungen bzw. Kleingruppen durchführen
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 Größere Exaktheitstoleranz bei schriftlichen und manuellen 
Tätigkeiten

 

 Zeitweiliges Aussetzen der Zensierung  
 Änderung der Stundentafel  
   
   
   
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen, Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Raum für Rückzugsmöglichkeiten vorhalten  
 Individuelle Pausenbetreuung durch zusätzliches Personal  
   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädaqoqischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
Unterricht kranker Schülerinnen und Schüler

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Berücksichtigung des Entwicklungsalters und der individuellen 

Lernmöglichkeiten bei der Einstufung in Schule/Klasse
 

 Differenzierte Lernanforderungen; möglichen 
unterschiedlichen Stand der Stoffvermittlung berücksichtigen; 
ebenso Differenzierung bei Bewertung und Zensierung

 

 Zeitweiliges Aussetzen der Zensierung in Fächern, für die 
besondere Einschränkungen vorliegen bzw. in denen aktuelle 
Lernrückstände bestehen (vor allem in der Übergangsphase 
wichtig zur Erhaltung der Lernmotivation)

 

 Ausgleich von mündlichen Noten durch schriftliche oder 
gestalterische Zusatzaufgaben gewähren

 

 Ausgleich von schriftlichen Noten durch mündliche 
Zusatzaufgaben (z. B. Vorträge, Referate u. Ä.) gewähren

 

 Differenzierte Hausaufgabenerteilung (nach Umfang und 
Inhalt) unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs

 

 Einbeziehung von Mitschülern als Mentoren/Lernpaten, vor 
allem um Einstellung auf neue Schulsituation zu erleichtern

 

 Möglichkeiten der Ansprache mehrerer Sinne zur 
Informationsaufnahme (Visualisierung der Inhalte bzw. 
Einbeziehung akustischer und motorischer Komponenten)

 

 Verbalisieren von Handlungsabläufen als Mittel zur 
Handlungsregulation und Verhaltenskontrolle

 

 Handlungsalgorithmen nutzen; genaue Arbeitsanweisungen -
Sicherung des Aufgabenverständnisses und der 
Voraussetzungen für die Aufgabenlösung

 

 Zusätzliche Erläuterungen zu Arbeitsanweisungen in 
mündlicher oder schriftlicher Form, um Aufgabenverständnis 
zu gewährleisten

 

 Arbeit mit Verhaltensverträgen, damit verbunden regelmäßige 
Selbst- und Fremdeinschätzung

 

 Berücksichtigung des individuellen Lerntempos; bei Bedarf 
Arbeitszeitverlängerungen/Reduzierung der Aufgabenzahl/
Bereitstellung von Ersatz- und/oder Zusatzaufgaben

 

 Sicherung eines "fließenden" Übergangs in die Regelschule 
(anfangs mit geringerer Stundenzahl, allmähliche Steigerung)

 

 Vorbereitung auf Klassenarbeiten/Klausuren durch schriftliche 
Themenbeschreibungen und Eingrenzungen
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 Einstellung auf durch besondere Erkrankungen bedingten 
individuellen spezifischen Förderbedarf (z. B. bei ADS/ADHS, 
Autismus, Borderline-Syndrom, Depressionen, ...)

 

  
  
  
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Lehrerzentrierter/lehrerorientierter Arbeitsplatz, Sicherung 

optimaler Sichtbedingungen (Tafel/Karte/Projektionsfläche) 
und Minimierung von Ablenkungsfaktoren

 

 Bei Bedarf individuelle Rückzugsmöglichkeiten bzw. 
entsprechende Formen der Pausenbetreuung bereitstellen

 

   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Geeignete Sitzform in der Klasse festlegen  
 Aufbau und Pflege von Unterstützungssystemen - soziales 

Lernen
 

 Lernen am gemeinsamen Lerngegenstand unter Bezugnahme 
curricular festgelegter Inhalte der allgemeinbildenden Schulen 
und der jeweiligen Förderschwerpunkte

 

 Änderung des individuellen Stundenplans (Förderstunden 
hinsichtlich Sprache, banale Stimulation, Motorik, 
Sensomotorik, Musik)

 

 Festlegung individueller Zielsetzungen  
 Erstellen eines individuellen Förderplans  
 Orientierungs- und Strukturierungshilfen geben  
 Differenzierte Hausaufgabenstellung  
 Individuelle Pausen/individuelle Rhythmisierung  
 Aneignung von Lerninhalten auf der Basis der vier Ebenen 

ermöglichen:
 

 - Sinnlich-wahrnehmendes Lernen 
(taktiles Erfassen ermöglichen, hören, betrachten von 
realen Gegenständen bzw. Situationen, Riechen, 
Schmecken)

 

 - Handelnd-aktives Lernen 
(konkrete, unmittelbar handelnde Auseinandersetzung 
mit dem Lerngegenstand ermöglichen; aktive 
Auseinandersetzung mit der dinglichen bzw. sozialen 
Umwelt), Einsatz von Handzeichen/Lautgebärden

 

 - Bildlich-anschauendes Lernen 
(zwei- und dreidimensionale Repräsentation der 
Realitäts-Modelle, Filme, Fotos, Zeichnungen, Skizzen, 
Karten, Schablonen, zusätzliche Puzzle)
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 - Begrifflich-anschauendes Lernen 
(vereinfachte Tafelbilder, Arbeitsblätter, Lückentexte, 
geringerer Umfang, Veränderung, Umformulierung), 
Mündliche statt schriftliche Arbeitsform bzw. umgekehrt

 

 
 
 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen, Erläuterungen 

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Genügend Platz zur Verfügung stellen, damit zu große Nähe 

nicht zwingend notwendig wird (Dichtestress vermeiden)
 

 Bei Bedarf mehrere Räume organisieren, um kleinere Gruppen 
bilden zu können

 

 Raum für Rückzugsmöglichkeiten für Einzelschüler, 
Kleinstgruppen vorhalten

 

 Einsatz von Computern mit entsprechender Lernsoftware  
 Verwendung von speziellen Tastaturen/Klaviaturen  
 Orientierung durch farbliches Hervorheben  
 Angebote für spezielle Sport- und Bewegungsanforderungen, 

Entspannungsmöglichkeiten anbieten
 

 Regelmäßige Teamberatungen und Fallbesprechungen  
 Individuelle Pausenbetreuung durch PmsA  
 Erhöhten Pflegeaufwand beachten, zusätzlich Personal planen, 

zusätzlich Personal planen
 

   

Formen des Nachteilsausgleichs für Schülerinnen und Schüler mit der Förderempfehlung Autismus

Name Klasse Schule Zeitraum
    
 
 Pädagogische Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Zulassung von Stereotypen  
 Verstärkte Visualisierung bestimmter Unterrichtsinhalte  
 Differenzierte Hausaufgabenerteilung (nach Umfang und 

Inhalt) unter Berücksichtigung des individuellen Förderbedarfs
 

 Toleranz von Beziehungen zu Gegenständen  
 Zulassen von individuellen Ausdrucksformen  
 Wiederholung und Konkretisierung von Aufgabenstellungen  
 Zulassen von Nachfragen  
 Sicherstellen von wiederholten, trainingsorientierten 

Übungsphasen
 

 Ermöglichen eines ganzheitlichen Zuganges Ansprache aller 
Sinneskanäle

 

 Ritualisierung des Tagesablaufs  
 Ermöglichen verbalfreier Aufgabenlösungen/oder umgekehrt  
 Berücksichtigung des individuellen Lerntaktes und Zeitrahmens/

erhöhter Zeitbedarf
 

 Individuelle Sportübungen und Regelungen für Sport- und 
Schwimmunterricht

 

 Berücksichtigung von Wahrnehmungsbesonderheiten (z. B. 
Lichtempfindlichkeit, Geräuschpegel)

 

 Reduktion des Lerntempos  
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 Räumliche, personelle und sächliche Maßnahmen Ergänzungen/Erläuterungen

(z. B. Zeitangaben, Fächer etc.)
 Absicherung der Betreuung durch feste Bezugspersonen, um 

vertrauensvolle Beziehungen anzubahnen
 

 Absicherung fester Strukturen  
 - innerhalb der äußeren (Personal/Räumlichkeiten/

Gruppenzugehörigkeit etc.)
- 

innere Differenzierung (Arbeitsplatz, Lärmpegel, u. Ä.)

 

 Realisierung von reizarmen Rückzugsmöglichkeiten als 
strukturiertes Angebot für Pausen, Einzel- und Gruppenarbeit

 

 Verlängerung der Bearbeitungszeiten  
 Bereitstellen bzw. Zulassen spezieller Arbeitsmittel 

(Kassettenrekorder, PC, Laptop, spezielles Schreibgerät, 
größere Linien, Einmaleinstabelle usw.)

 

 Unterrichtsorganisatorische Veränderungen z. B. 
Pausenregelung, Auszeiten, ...

 

 Differenzierte Hausaufgabenstellungen  
 Rückzug bei Partner- und Gruppenarbeit absichern  
 Installieren fester Alltagsrituale  
 Einsatz von fachlich weitergebildetem Personal  
 Abschlussprüfungen/-arbeiten über mehrere Tage verteilen  
 Teilweise oder vorübergehende Aussetzung von Noten in 

einigen Fächern
 

 Ausgleichsmaßnahmen anstelle einer Mitschrift von Tafeltexten  
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